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▼ Beratungsfolge ▼ Sitzungstermin 

1. Ausschuss für Umwelt, Verkehr und öffentliche Ordnung  28.11.2006 

 
Tagesordnungspunkt/Betreff 
 

Eingabe vom 16.10.2006; 
hier: Verkehrsverhältnisse im Rosaueler Weg 
 

 
 
Beschlussvorschlag 
 

(Anmerkung der Verwaltung: Das Ergebnis der Arbeit im Verkehrsgremium am 22.11.2006 
bleibt abzuwarten.) 
 
 

 
 
 
 
 
Beratungsergebnis 
 Sitzung am TOP 

   
mit 

ja nein Enthaltungen  laut 
Beschluss- 

 abweichender 
Beschluss 

 einstimmig  Stimmenmehrheit     vorschlag  (Rückseite) 
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Begründung: 
 
1. Sachverhalt 
 
Anl. Die Eingabe der Bürgerinitiative „Rosaueler Weg“ vom 16.10.2006 ist beigefügt. 

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdausschuss hat sie am 31.10.2006  in den 
Ausschuss für Umwelt, Verkehr und öffentliche Ordnung verwiesen, weil jener 
Ausschuss gemäß § 5 Abs. 2 e für wesentliche Maßnahmen der 
Verkehrssicherung (mit Ausnahme baulicher Veränderungen) zuständig ist. 
Das Verkehrsgremium wird hierüber am 22.11.2006 beraten; das Ergebnis wird 
als Tischvorlage bekannt gegeben.  
Hinsichtlich der in der Eingabe erwähnten spielenden Kinder sei angemerkt, dass 
gemäß § 38 StVO Sport und Spiel auf der Fahrbahn und den Seitenstreifen des 
Rosaueler Weges nicht erlaubt sind.  
 
Wenn ein sog. verkehrsberuhigter Bereich (= Verkehrszeichen 325 StVO) 
eingerichtet werden sollte, würde dies Kosten verursachen, die nicht etatisiert 
sind und die größtenteils von den angrenzenden Grundstückseigentümern 
bezahlt werden müssten. 
Innerhalb eines verkehrsberuhigten Bereiches gilt: 

1. Fußgänger dürfen die Straße in ihren gesamten Breite benutzen; 
Kinderspiele sind überall erlaubt. 

2. Der Fahrzeugverkehr muss Schrittgeschwindigkeit einhalten. 
3. Die Fahrzeugführer dürfen die Fußgänger weder gefährden noch 

behindern; wenn nötig müssen sie warten.  
4. Die Fußgänger dürfen den Fahrverkehr nicht unnötig behindern. 

 
Solche Straßen müssen durch ihre Gestaltung den Eindruck vermitteln, z.B. 
durch Aufpflasterungen, dass die Aufenthaltsfunktion überwiegt und der 
Fahrzeugverkehr hier eine untergeordnete Bedeutung hat. Im Einzelfall kann es 
zweckmäßig sein, Flächen für Fußgänger zu reservieren und diese in geeigneter 
Weise (z.B. Poller, Bewuchs) von dem befahrbaren Bereich abzugrenzen.  
Insoweit unterscheiden sich diese verkehrsberuhigten Bereiche gänzlich von 
Tempo 30-Zonen, in denen unvernünftige Autofahrer/innen auch schneller fahren 
können, weil in den Tempo 30-Zonen grundsätzlich das Aufstellen 
diesbezüglicher Verkehrszeichen genügt.  

 
 
  
In Vertretung 
 
 
Hildebrand 
Beigeordneter 
 
 
 
2. Ziel: Was soll für welche Zielgruppe erreicht werden? 
 
Zielgruppe: Anwohner/innen / Verkehrsteilnehmer/innen 
Ziel: Verbesserung der Verkehrssicherheit 
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3. Leistungen/Prozesse: Was soll wie getan werden? 
 
Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung, evtl. auch Einsatz des 
Geschwindigkeitsmessgerätes mit verdeckter und offener Anzeige. 
 
 
4. Ressourcen: Welcher Aufwand ist für die Umsetzung der Maßnahme erforderlich? 
 
2 Mitarbeiter des Bauhofes a 4 Std. = 33,66 € x 2 MA x 4 Std. =   269,28 € 
1 Sachbearbeiterin des Ordnungsamtes, Entgeltguppe 10 TVöD a 4 Std. = 208,36 € 
 
 
5. Auswirkungen auf übergeordnete Ziele(Haushaltskonsolidierung, NKF, Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, 
Unternehmerische Engagement, Natur und Sport). Falls ja: Welche? 
 
Evtl. Raum für Jung und Alt, falls eine sog. Spielstraße beschlossen würde. 
 
 
 
 
 
 
6. Wirtschaftliche Auswirkungen: 
 

Mittel für die Maßnahme lt. Haushaltsplan vorhanden:  ja,  hinsichtlich einer geänderten Verkehrsbeschilderung 

                                                          nein, falls die Straße umgebaut werden sollte 

Falls nein:    - Mittel können aus der betroffenen Produktgruppe zur Verfügung gestellt werden       nein  

                        ja, Erläuterung: 
_______________________________________________________________________ 
 

                    - Die Maßnahme kann nur durch Inanspruchnahme von Mitteln aus nachstehenden Produktgruppen 
                      durchgeführt werden (ggf. üpl. gemäß § 83 GO): 
               ___________________________________________________________ 
 
 

 
 


